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Praxis. Mit der Forderung nach Ausgewogenheit ist der eminent demokratische
Grundsatz der Meinungsvielfalt angesprochen, wonach nicht Einzelmeinungen uber
Gebuhr oder unter Vernachlassigung anderer Standpunkte zur Darstellung gelangen
dirfen. Hoffentlich eine unbestrittene Selbstverstandlichkeit ist die Verpflichtung,
die Achtung vor der Personlichkeit und vor der religiosen Uberzeugung zu wahren.
Die Gbrigen Programmnormen sind eine Anweisung fur die Gestaltung des Gesamt-
programmes, das in unserem mehrsprachigen und vielgestaltigen Land mit gutem
Grund das Gemeinschaftsbewusstsein und das Verstandnis flur die Andersartigkeit
starken und pflegen soll. Dabei versteht sich von selbst, dass nicht jede einzelne
Sendung beispielsweise die Eigenart der Sprachgebiete oder die kulturelle und
soziale Vielfalt bertcksichtigen kann und muss.

Ausgewogene Losung

Wer die in den geltenden Konzessionsbestimmungen sinngemass enthaltenen
Richtlinien akzeptiert, kann schwerlich begriunden, warum sie nicht zur Rechts-
grundlage werden sollen. Damit wird namlich den Bedurfnissen, aber auch den
Rechten und Anspriichen einer pluralistischen Gesellschaft im demokratischen
Rechtsstaat Genuge getan. Und um das Allgemeininteresse geht es doch mindestens
ebensosehr wie um den ausdruicklich anerkannten Freiheitsraum von Radio und
Fernsehen. Der vorliegende Verfassungsaitikel stellt eine in intensiven Diskussionen
gereifte und ausgewogene Losung dar, die sowoh/ den Produzenten wie den Konsu-
menten gerecht wird. Er verdient die ruckhaltlose Unterstutzung aller, die sich zur
verantwortlichen Eigenstandigkeit und zur geordneten Freiheit unseres Radio- und
Fernsehbetriebs bekennen. Dr. Max Luthi, Wirtschaftsforderung

Uberladen, widerspriichlich und kaum richtungsweisend

Es verhalt sich schon so, wie Franz Ulrich im Editorial von ZOOM-FB 17/76
formuliert hat: Uber den Verfassungsartikel fiir Fernsehen und Radio, wie er nun zur
Abstimmung gelangt, ist «eigentlich niemand so ganz froh». Anerkennung findet er
vor allem als brauchbarer Kompromiss, und seine Annahme wird dem Stimmburger
in erster Linie deshalb nahegelegt, um dem Fehlen einer verfassungsrechtlichen
Zustandigkeit fur Radio und Fernsehen endlich ein Ende zu setzen. Hier nun beginnt
bereits die Fragwurdigkeit der Argumentation. Falls Volk und Stande den Arti-
kel 369vater der Bundesverfassung erneut ablehnen wirden, wird behauptet, dirfte
es wiederum an die zwanzig Jahre dauern, bis ein neuer Anlauf zur verfassungs-
rechtlichen Verankerung von Radio und Fernsehen erfolgen konnte, und dies ware
im Hinblick auf die rasante technische Entwicklung und die damit zu erwartenden
Neuerungen bei den elektronischen Massenmedien (Verkabelung und Satelliten-
Fernsehen) kaum verantwortbar. Diese Feststellung ist nicht haltbar. Es ware sehr
wohl moglich, in kurzester Frist einen neuen Verfassungsartikel vorzulegen, wirde
man sich einmal darauf beschranken, darin allein die Kompetenzen zu regeln. Der
Hinweis, dass die Gesetzgebung uber Radio und Fernsehen Sache des Bundes sei,
wiurde in der Bundesverfassung eigentlich genugen und konnte, weil er materiell
unbestritten ist, sofort und auch ohne das Vorliegen der noch zu erarbeitenden
Gesetzgebung zur Abstimmung gebracht werden.

Freiheit lasst sich nicht gesetzlich regeln

Einen Alternativtext zu einer bestehenden Abstimmungsvorlage zu geben, kann
indessen nicht die Aufgabe dieses Artikels sein. Vielmehr geht es darum, sich mit der
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bestehenden Vorlage auseinanderzusetzen, sie auf ihre Brauchbarkeit hin zu durch-
leuchten. Wenn ich nach reiflicher Uberlegung dazu neige, den Verfassungsartikel
zur Verwerfung zu empfehlen, dann soll dies nicht mit der oft gehorten Begrindung
geschehen, er beschneide die Freiheit der Programmschaffenden. Die Angst davor
mag berechtigt sein, weil heute noch niemand weiss, wie das Ausfuhrungsgesetz
aussehen wird. Im Tenor aber ist die Begrundung falsch: Der Grad der Freiheit, den
ein Volk — und damit auch seine Medienschaffenden — besitzt, lasst sich weder durch
die Verfassung noch durch die Gesetze regeln. Freiheit ist ein Zustand, Ausdruck
eines vorherrschenden Klimas. In diesem Klima drin erfahren Verfassung und Gesetz-
gebung ihre Anwendung. An dieser Tatsache vermag der schonste Verfassungsarti-
kel nichts zu andern. Wer nun aber mit dem Schlagwort der Freiheitsbeschrankung
fur die Programmschaffenden Abstimmungspropaganda betreibt, wie es etwa die
Sozialdemokratische Partei tut, muss sich den Vorwurf der Simplifizierung gefallen
lassen. Er uberdeckt damit auch die wirklichen Schwachen des Verfassungsartikels.
Am meisten krankt der Artikel 36aquater in seinem Bemuhen, es moglichst allen recht zu
machen. Er versucht sowohl jenen entgegenzukommen, die den Programmgestal-
tern im Rahmen der Rechtsstaatlichkeit die grosstmogliche Freiheit einraumen
mochten, wie auch denjenigen, die eine verscharfte Kontrolle der Programme der
Monopolmedien fur notwendig erachten. Dieses Anliegen hat zu einem komplizier-
ten und umfangreichen Text gefuhrt, der bereits viele Elemente beinhaltet, die
eigentlich ins Ausfuhrungsgesetz gehoren. Der Artikel ist dadurch Uberladen. Die
Formulierungen werden selbst von ausgesprochenen Befurwortern als unasthetisch
empfunden. Erschwerend kommt hinzu, dass einigen Sonderinteressen nachgege-
ben wurde. Die Folge davon sind Widerspruchlichkeiten, auf die noch zuriickzukom-
men i1st.

Objektivitat und Ausgewogenheit: vage Begriffe

Absatz 4 des neuen Artikels enthalt Richtlinien, in deren Rahmen die freiheitliche
Gestaltung der Programme gewabhrleistet ist. Im Bemuhen, diese Richtlinien umfas-
send zu gestalten, haben sich Begriffe eingeschlichen, die umstritten und in ihrer
Bedeutung auch unklar sind. Wenn gefordert wird, die Programme hatten «eine
objektive und ausgewogene Information sicherzustelleny, so provoziert dies zwei
kritische Bemerkungen. Nimmt man den Begriff «objektivy zum Nennwert, dann
wird schlicht Unmogliches verlangt. Die Beteuerung der Befurworter, darunter sei
das Bemuhen um grosstmaogliche Objektivitat im Wissen um die Unerreichbarkeit
des Idealfalles zu verstehen, deutet an, wie dehnbar diese Bestimmung ist und zu
welchen Konflikten in Ermessensfragen sie fuhren kann. Des weiteren ware — mit
einem forschen, aber ehrlichen Schuss Boswilligkeit — einmal mehr festzuhalten,
dass wobjektivy und «ausgewogen » immer das ist, was der eigenen Meinung ent-
spricht. Der Passus ist — solchermassen betrachtet — schlicht untauglich und hat
allenfalls zur Folge, dass die ebenfalls verfassungsmassig verankerte unabhangige
Beschwerdekommission in Atem gehalten wird. Es soll hier indessen nicht unter-
schlagen werden, dass der im Verfassungstext zweimal erwahnte Begriff «freiheit-
lich» ahnlichen Interpretationsschwierigkeiten ausgesetzt ist...

Ungeklart ist auch die Frage, ob die in den Richtlinien festgehaltenen Bestimmungen
auf die einzelnen Sendungen oder aber auf das Gesamtprogramm von Radio und
Fernsehen anzuwenden sind. Wer die Diskussion um den Begriff der Ausgewogen-
heitin der Bundesrepublik auch nur ein Stuck weit verfolgt hat, wird dies keineswegs
nur als spitzfindige Rhetorik empfinden. Die verschiedenartigen Auffassungen uber
die Anwendung der Ausgewogenheit blockieren dort teilweise bereits die Pro-
gramme. Unter diesem Licht musste beispielsweise die Forderung betrachtet wer-
den, wonach «die Verschiedenheit der Meinungen angemessen zum Ausdruck zu
bringen» sei. Bezieht sie sich auf das Programm in seiner Gesamtheit, wird ihr ohne
Einschrankung zuzustimmen sein. Sollte sie aber auf die Einzelsendung angewendet
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werden, wurde dies nichts anderes bedeuten, als dass politisches Kabarett, Stucke
von Brecht, Texte von Hans Habe und Aufsatze von Max Frisch von Fernsehen und
Radio zu verbannen sind. Denn sie alle sind weder objektiv und ausgewogen, noch
bringen sie die Verschiedenheit der Meinungen angemessen zum Ausdruck. Doch
Spitzfindigkeit? Wohl kaum, solange kein Ausfihrungsgesetz besteht, das um-
schreibt, wie die Bestimmungen des Verfassungsartikel durchzufuhren sind.

Interessen der Kantone oder Stellung der Presse berucksichtigen?

Sonderinteressen gehoren im Prinzip nicht in einen Verfassungsartikel. Finden sie
trotzdem Einlass, kann es leicht zu Widerspruchen kommen. So etwa sollen Radio
und Fernsehen einerseits die Interessen der Kantone wahrnehmen (Abs. 3), anderer-
seits aber auf Stellung und Aufgabe anderer Kommunikationsmittel, vor allem der
Presse, Rucksicht nehmen (Abs.5). Das ist ein Widerspruch in sich. Intensivieren
namlich Fernsehen und Radio ihre Berichterstattung aus den Kantonen — beispiels-
weise durch die Einfuhrung taglicher Lokalsendungen am Radio oder entsprechende
Magazine beim Fernsehen — dringen sie in eine bislang unbestrittene Domane der
ohnehin geschwachten Presse ein. Dies beileibe nicht nur, indem sie das Publikum
von der Tageszeitung weg an Bildschirm und Lautsprecher locken, sondern in viel
gravierenderer Weise durch die Abwerbung der fahigsten regionalen Berichterstatter
und Journalisten. Dadurch werden die Interessen der Presse in massivster Weise
gefahrdet.

In einem klaren Widerspruch zum Abs. 5 steht eigentlich auch der in Abs. 2 formu-
lierte Grundsatz, dass der Bund eine oder mehrere Institutionen des offentlichen oder
privaten Rechts mit der Schaffung und Verbreitung der Programme betrauen kann.
Weitere Fernseh- oder Radioanstalten — gerade solche lokalen Zuschnittes — kdnnen
nur auf dem finanziellen Hintergrund der Werbung aufgebaut werden. Fir die Presse
wirde die Schaffung solcher Sendeanstalten mit einem schwer ins Gewicht fallen-
den Entzug von Inseraten verbunden sein, wodurch ihre Stellung gefahrdet wiirde.
Diese Widerspruche ergeben sich aus der Tatsache, dass es kein Medien-Gesamt-
konzept gibt. Neben dem Verfassungsartikel tuber Radio und Fernsehen wird an
einem Presseforderungs-Gesetz gebastelt und soll der Personlichkeitsschutz neu
geregelt werden. Da auch bei diesen Revisionsbestrebungen Meinungsverschieden-
heiten auftreten, scheint es nicht abwegig, den Fernseh- und Radioartikel mit der
gleichzeitigen Aufforderung zur Schaffung eines Medien-Gesamtkonzeptes zu ver-
werfen. Hier nun allerdings gilt es zu bedenken, dass es wohl ein paar (nicht
zwanzig!) Jahre dauern wurde, bis ein solcher Artikel zur Abstimmungsreife ge-
bracht werden konnte. Was versaumt wurde, lasst sich so schnell nicht nachholen.

Beschwerdeinstanz als grosse Unbekannte

Das ganzliche Fehlen der Ausfuhrungsbestimmungen bewirkt, dass auch uber eine
weitere Bestimmung des Verfassungsartikels Ungewissheit besteht. Zu der in Abs. 6
geforderten Schaffung einer unabhangigen Beschwerdeinstanz hat sich zwar Bun-
desrat Willy Ritschard im Standerat dahin geaussert, dass durch die Schaffung einer
externen Rekursinstanz die Verantwortlichkeit innerhalb der SRG nicht verwischt
werden durfe und das Beschwerdeorgan erst nach Ausschopfung des internen
Instanzenzuges tatig werden solle. Nach Ritschards Willen soll das Gremium aus
Fachleuten und nicht nach dem Prinzip des politischen Proporzes zusammengesetzt
sein; seine Kompetenzen sollen auf den Erlass von Feststellungsurteilen beschrankt
werden. Dem ist entgegenzusetzen, dass in weiten Kreisen von der Beschwerdein-
stanz ganz andere Vorstellungen bestehen. Ob sich beispielsweise die an einer
externen Beschwerdeinstanz interessierten Parteien und Gruppierungen damit ein-
verstanden erklaren konnen, dass die Kommission fern allen Proporzdenkens und
rein nach fachlichen Gesichtspunkten zusammengesetzt wird, wage ich zu bestrei-
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ten. Im weiteren aber musste auch bedenkt werden, dass eine optimale Besetzung
eines solchen Gremiums gar nicht moglich ist. Die ausgewiesenen Fachleute, die
sich mit der Muhsal einer kontinuierlichen Programmbeachtung von Radio und
Fernsehen herumschlagen sollen — und diese ist doch wohl die Voraussetzung fir
eine gerechte Beurteilung der Beschwerden —mussen vorerst gefunden werden. Das
durfte nicht ganz leicht sein, sind doch auf dem Gebiete der Medien augenblicklich
interessantere Aufgaben zu losen. Sollte aber allen Beteuerungen zum Trotz der
Parteienproporz auch bei der Bestellung dieses Gremiums zum Zuge kommen,
wurde dies eine Verpolitisierung der Massenmedien zur Folge haben. Das ist — die
Erfahrungen in anderen Staaten (Osterreich, Frankreich) beweisen es — uner-
wiunscht. Ohne generell gegen die Schaffung einer externen Beschwerdeinstanz zu
opponieren, mochte ich doch die Behauptung wagen, dass das Beschwerdewesen
bei den Tragerschaften der SRG kompetenter aufgehoben ist, wenn immer es
gelingt, die im Hayek-Bericht geforderte Starkung der Basis endlich zu realisieren.

Fernsehen in den Griff bekommen

Unbehagen verursacht auch der Eindruck, bei der verfassungsgebenden Arbeit sei es
weniger um Radio und Fernsehen gegangen als um das Fernsehen DRS. So etwa
formulierte Nationalrat Sigmund Widmer in der Debatte: «Alles, was wir hineinge-
nommen haben, ist mehr oder weniger der Versuch, irgendwie einzuwirken auf
dieses Medium, das uns mit Sorge erfullt.» Nun scheint mir, war die Sorge ein
schlechter Ratgeber. Der Verfassungsartikel in seiner Gesamtheit ist hauptsachlich
von den Gegebenheiten der politischen Information des Fernsehens her gepragt. Er
erfasst, bei aller Ausfuhrlichkeit, somit vor allem einen Aspekt der Medien Radio und
Fernsehen und versucht diesen auf dem Wege des Kompromisses in einer fir alle
annehmbaren Form verfassungsrechtlich zu regeln. Das gentigt ganz einfach nicht:
deshalb nicht, weil Artikel 36auater Radio und Fernsehen auf dem Wege von Restrik-
tionen in den Griff zu bekommen versucht, statt den Programmauftrag positiv zu
umschreiben; darum nicht, weil der Artikel imgrunde nicht mehr aussagt, als in
Artikel 13 der internen SRG-Richtlinien ohnehin schon festgehalten ist. Der Verfas-
sungsartikel tiber Radio und Fernsehen ist keineswegs dazu geeignet, die Funktion
der Massenmedien Radio und Fernsehen in einer freiheitlich-demokratischen Gesell-
schaft zu regeln. Die Probleme — sie treten in allen demokratisch regierten Staaten
auf und sind mithin ein Massstab fur die Moglichkeiten zur freiheitlichen Ausserung
— werden dieselben bleiben, die Querelen ihren Fortgang nehmen. Der Artikel in
dieser Form ist — soll er nicht bewusst zu Einschrankungen bisheriger Freiheiten
fuhren, was wiederum nur uber den Willen oder die Gleichgultigkeit des Volkes
moglich ist — tberflussig. Wozu brauchen wir ihn dann? Urs Jaeggi

Stellungnahme der reformierten Radio- und Fernsehbeauftragten

Der Fernseh- und der Radiobeauftragte der evangelisch-reformierten Kirche sind
personlich der Meinung, die Abstimmungsvorlage zum neuen Radio- und Fernsehar-
tikel sei zur Annahme zu empfehlen. Eine dreissigjahrige Rechtsunsicherheit wirde
durch die Annahme beendet und die bundesratliche Konzession verfassungsrecht-
lich abgestitzt. Sicher ist der Wortlaut ein Kompromiss mit Schattenseiten, aber eine
erneut verschobene Diskussion wurde kaum neue Gesichtspunkte und keine Kla-
rung der Gegensatze bringen. Hans-Dieter Leuenberger (Fernsehbeauftragter),

Andres Streiff (Radiobeauftragter)

8



	Überladen, widersprüchlich und kaum richtungsweisend

